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Gemeinde Friedeburg  
Der Bürgermeister 
 
 
 
 öffentlich 
 
 
 
Amt/Aktenzeichen/Diktatzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk) 

FB 3 - Planung und Bauen 

66-108 Ha 

 

21.10.2020 2020-114 

 
 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Ausschuss für Bauen, Straßen und Feuerwehren 
  

04.11.2020                   

Verwaltungsausschuss 
  

10.11.2020                   

 
 
Betreff: 

Straßenbauprogramm 2021 - 2023 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

Für das Straßenbauprogramm sowie der Asphaltierungsmaßnahmen im Rahmen der 
Straßenunterhaltung wurden die Meldungen der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher von der 
Verwaltung in Augenschein genommen und bewertet. Sämtliche angemeldete Maßnahmen sind 
der Anlage 2 zu entnehmen. Das Straßenbauprogramm soll wie zuvor für drei Jahre festgelegt 
werden. Vorteil ist neben der Planungssicherheit die Möglichkeit zur frühzeitigen Vorbereitung 
der Ausschreibung, was sich oft in wirtschaftlicheren Ergebnissen widerspiegelt.  
 
Von der Verwaltung wurde eine Priorisierung der Vorhaben vorgenommen. Die Vorschlagsliste 
der Maßnahmen der Jahre 2021 bis 2023 ist der Anlage 1 zu entnehmen. Im nächsten Jahr ist 
im Rahmen des Straßenbauprogramms der Ausbau des zweiten Bauabschnittes des 
Bentstreeker Schulweges vorgesehen. Weiterhin ist der Ausbau des Polweges in Marx 
eingeplant. Über die Straßenunterhaltung soll die Güstfenner Straße in Schotterbauweise 
angelegt werden. Trotz der geringeren Priorität als Wirtschaftsweg besteht hier dringender 
Sanierungsbedarf, s. Ausführungen in Anlage 2.  
 
Von den 33 Maßnahmen sind 10 mit rot, 17 mit gelb und 6 mit grün bewertet worden. Der für 
die kommenden Jahre immer noch hohe Bedarf an Investitionen in das gemeindliche 
Straßennetz ist hieraus erkennbar. Zur Realisierung der Vorhaben und aufgrund steigender 
Kosten ist eine Anhebung der Haushaltsansätze sowohl im Straßenbau- als auch 
Unterhaltungsbereich ab dem Jahr 2022 auf mindestens 500.000 € notwendig.  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 
1  2  3  

 
Gesamtkosten 
 
s. Anlage 1 

 
Jährliche Folgekosten 
 
Abschreibungen 
  

 
Objektbezogene Einnahmen 
 
keine 
 
 

 
Haushaltsmittel 
 
   stehen nicht zur Verfügung 
   sind bei den Produktkonten „5.4.1.01/0036.7872000 - Ausbau von Gemeindestraßen“ und  
       „5.4.1.01.4212000 - Unterhaltung der Straßen und Wege“ für die kommenden drei Jahre  
       einzuplanen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem Verwaltungsausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 
 
Dem Straßenbauprogramm und den Straßenunterhaltungsmaßnahmen für die Jahre 2021 bis 
2023 gem. der Anlage 1 wird zugestimmt. Über die Auftragsvergaben entscheidet der 
Verwaltungsausschuss. 
 
 
 
 
 
Goetz 
 
 
Anlagenverzeichnis:  
Anlage 1 - Straßenbauprogramm 2021 - 2023 
Anlage 2 - Niederschrift 2020 
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